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Möglichkeiten und Grenzen der Selbststeuerung als  
gemeinwohlverträglicher politischer Steuerungsform*

KLAUS DIETER WOLF**

The Potential and Limits of Private Self-Regulation as an Effective and  
Legitimate Mode of Governance 

The emergence of new forms of public-private governance patterns or even private self-regulation reflects 
a process of political modernisation. Private self-regulation can lighten the burdens of government over-
load and of the ungovernability of a complex world society. But in fulfilling these functions it will have 
to rest on a functional division of labour between the private and the public sector. The part to be 
played by the public sector will be less substantial policy-making but will rather consist of fulfilling 
‘meta –governance’ functions in order to safeguard the conditions under which private actors can inter-
act autonomously. In the light of these meta-governance functions, which only the public sector can 
fulfil, private self-regulation will always have to be ‘embedded self-regulation’, in which public actors, 
private corporations and civil society are involved in different arenas and functions. 

Keywords: private self-regulation, global governance, political modernisation, and good governance 

1. Einleitung 
Die Form, in der sich die Politikwissenschaft heute mit den Tätigkeiten trans-
nationaler Unternehmen im Bereich der Regelsetzung und Regeldurchsetzung befasst, 
wird alle diejenigen, die den Kontakt zu dieser Disziplin seit den siebziger Jahren ver-
loren haben, vermutlich gleich in doppelter Hinsicht überraschen. Zum einen will sie 

________________________ 
*  Beitrag eingereicht am 05.12.2004; nach doppelt verdecktem Gutachterverfahren überarbeitete 

Fassung angenommen am 25.05.2005. 

 Der Aufsatz geht auf ein Vortragsmanuskript zurück, das in einer früheren Fassung bereits in der 
von Dr. Dietrich Dörner herausgegebenen Schriftenreihe der Schwäbischen Gesellschaft veröf-
fentlicht wurde. Der Vortragsstil wurde auch in diesem Beitrag weitgehend beibehalten, der nicht 
beansprucht, das Untersuchungsfeld vollständig zu vermessen. Für eine gründliche Verarbeitung 
der nationalen und internationalen Forschungsbeiträge sowohl aus der Betriebswirtschaftslehre 
(„Unternehmensethik“-Debatte) als auch aus der Politikwissenschaft („Global Governance“-
Debatte) sei auf das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte Forschungsprojekt 
unter Leitung des Autors an der Technischen Universität Darmstadt verwiesen, das den Titel 
„Unternehmen als Normunternehmer“ trägt und das auf der Webseite des Instituts für Politik-
wissenschaft zugänglich ist (http://cms.ifs.tu-darmstadt.de/ib/#forschung). Der vorliegende 
Beitrag soll in diesem Zusammenhang einige Grundpositionen zur Diskussion stellen. 
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dem Vorurteil schon länger nicht mehr so richtig gerecht werden, sie betreibe immer 
nur Multi-Schelte und wisse gegenüber den für ewig als „Bad Guys“ abgestempelten 
privatwirtschaftlichen Akteuren sowieso kein anderes Rezept anzubieten, als sie mög-
lichst fest an die Kandare staatlicher Reglementierung zu nehmen. Zur allgemeinen 
Überraschung haben die noch vor dreißig Jahren wie selbstverständlich als Verursa-
cher aller denkbaren Probleme gescholtenen „Multis“ jedoch im Zuge der Global Go-
vernance-Debatte auch in der Politikwissenschaft inzwischen als „Global Players“ eine 
Neugeburt erfahren. Als solche scheinen sie heute nicht mehr nur als Verursacher von 
Problemen, sondern auch als ein potenzieller Teil zu deren Lösungen betrachtet zu 
werden. Aus den früheren „Schurken“ sind im Zeichen von globalisierungsbedingtem 
Staatsversagen, von Phänomenen der Unregierbarkeit und der Selbstüberforderung 
des Staates heute im gleichen Maß Hoffnungsträger geworden, wie die Erwartungen 
an die staatliche Steuerungsfähigkeit – ich muss präzisieren: an eine bestimmte, näm-
lich die hoheitlich-verordnende Form staatlicher politischer Steuerung – gesunken 
sind. Wenn wir heute in der Politikwissenschaft von Staatlichkeit im Wandel sprechen, 
dann untersuchen wir dabei nicht zuletzt den Bedeutungsverlust der traditionellen hie-
rarchischen Formen der politischen Steuerung durch staatlich verordnete Rechtset-
zung. Zum anderen haben wir es offenbar mit der paradoxen Situation zu tun, dass 
heute eher von Seiten der Betriebswirtschaft der Ruf nach dem gesetzgebenden Staat 
zu vernehmen ist, ohne den die Unmoral der Kapitalmarktteilnehmer in einem ge-
meinwohlverträglichen Sinne nicht zu korrigieren sei („Wir brauchen Gesetze, weil 
sich die Bänker nicht mehr freiwillig erschießen“), während nun ausgerechnet aus der 
Politikwissenschaft Skepsis gegenüber allzu großen Erwartungen an die regulative 
Kompetenz eben jenes Staates geltend gemacht wird, auf den der Ökonom seine 
Hoffnungen richtet.  
Wenn die Politikwissenschaft ihrem lieb gewonnenen (Zerr-)Bild heute nicht mehr 
entspricht, dann mag dies wesentlich darauf zurückzuführen sein, dass der Ausgangs-
punkt unserer Beobachtung nicht so sehr das Marktversagen und die Funktionsun-
tauglichkeit der privaten Selbstregulierung ist, sei es in Form eines Analystenkodex, 
eines Insiderkodex oder bei der Korruptionsbekämpfung, als vielmehr das Staats- o-
der – wenn wir uns den grenzüberschreitenden Problemhaushalten zuwenden – das 
Staatenversagen bei der sach- und gemeinwohlgerechten Problemlösung. Dabei han-
delt es sich um ein Standardthema der Politikwissenschaft seit den achtziger Jahren.1
Die Erwartungen an die Effektivität einer rein staatlichen Regelsetzung und Regel-
durchsetzung sinken noch tiefer, wenn wir eine weitere Unterscheidung treffen. Diese 
besteht darin, ob wir die Regelungsprobleme und den Regelungsbedarf in einer inner-
staatlichen oder in einer grenzüberschreitenden Perspektive thematisieren. Durch die 
zunehmende Denationalisierung der Problemlagen verschieben sich die Akzente. Im 
Raum des grenzüberschreitenden Regierens steht die Option, „nach dem (Welt)-Staat 
zu rufen“, überhaupt nicht zur Verfügung. Eines der Probleme, mit denen sich die 
politikwissenschaftliche Forschung zu Möglichkeiten und Grenzen transnationaler 
politischer Steuerung auseinander zu setzen hat, besteht gerade in der Unmöglichkeit 
einer einfachen Übertragung des hierarchischen politischen Steuerungsmodells und 

________________________ 
1  Siehe zur Vertiefung Jänicke (1993) und Wolf (2000; 2002).  
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der auf dieses gemünzten analytischen Konzepte und normativen Kriterien auf die 
internationale Ebene. Im Raum jenseits des Staates gibt es einen zum Setzen verbind-
licher Standards legitimierten und durchsetzungsfähigen „weltstaatlichen“ Regulator 
nicht. Entweder findet im internationalen Raum ein an Gemeinwohlkriterien orientier-
tes Regieren überhaupt nicht statt und stattdessen existieren öffentliche Regulierungs-
wüsten oder allenfalls unfertige Baustellen, oder wir haben es mit einem uneinheitli-
chen Flickenteppich sektoraler Regulierungsansätze mit mittlerer bis geringer Verbind-
lichkeit zu tun, die alles andere als verlässliche Rahmenbedingungen für das Handeln 
privater Akteure darstellen.
Was aber ist zu tun, wo der Staat bzw. die Staatenwelt der Aufgabe effektiver, sach- 
und gemeinwohlorientierter politischer Steuerung nicht (oder noch nicht) nachkom-
men kann (oder will)? Welche Rolle können die grenzüberschreitend operierenden 
Unternehmen selbst bei der sektoralen Regelsetzung und Regeldurchsetzung spielen? 
Faktisch beteiligen sie sich längst daran. So wirken sie beispielsweise zunehmend an 
der Setzung und Durchsetzung sozialer und ökologischer Standards, aber auch ande-
rer Spielregeln mit, etwa durch freiwillige Selbstverpflichtungen. Sie nehmen dabei 
selbst politische Steuerungsaufgaben zur Herstellung von „collective goods“ oder zur 
Vermeidung von „collective bads“ wahr, die traditionell dem Staat zugeschrieben 
werden, und sind damit inzwischen längst ihrerseits zu politischen Akteuren gewor-
den.
Die den nachfolgenden Überlegungen zugrunde liegende These lautet, dass eine we-
sentliche Voraussetzung für “Good Governance” darin besteht, die regulativen Kom-
petenzen möglichst vieler Stakeholder zu bündeln und in den Prozess der Regelset-
zung und Regeldurchsetzung einzubinden. Damit wird die Suche nach Formen des 
Ineinandergreifens privater Selbstregulierung und öffentlicher Regulierung, die geeig-
net sind, bestimmten Anforderungen an die Effektivität politischer Steuerung, aber 
auch an deren demokratische Legitimität zu genügen, zu einer zentralen Aufgabe der 
Politikwissenschaft. Dass das marktrationale Kalkül privatwirtschaftlicher Akteure 
zunehmend auch auf die Anforderungen eines immer komplexeren und normen-
durchtränkten Handlungsumfelds Rücksicht nehmen muss, könnte neue interessante 
Perspektiven für die transnationale Normverbreitung eröffnen. Über transnational 
operierende Unternehmen könnten Spielregeln und Verhaltensstandards in Bereiche 
eindringen, in denen entsprechende staatliche Regeln nicht existieren und möglicher-
weise auf dem Wege von rein staatlichem Handeln oder zwischenstaatlichen Verein-
barungen auch nicht gesetzt und durchgesetzt werden. Allerdings ist die politische und 
normative Einordnung privatwirtschaftlicher Selbstregulierungsinitiativen noch unge-
klärt. Aus politikwissenschaftlicher Sicht stellt sich dabei die zentrale Frage, inwieweit 
es sich bei unternehmerischen Selbstverpflichtungen um eine verallgemeinerbare, be-
lastbare und normativ anspruchsvolle Form politischer Steuerung im Rahmen von 
Global Governance handelt bzw. unter welchen Voraussetzungen sie einer solchen 
Anforderung genügen könnten. Welche Verfahren könnten etwa für die Zurechen-
barkeit von Entscheidungen und die Verlässlichkeit des politischen Handelns im 
Rahmen freiwilliger privater Selbstregulierung sorgen? Damit sind wir bereits mitten 
in einem noch wenig systematisch durchmessenen Forschungsfeld angelangt, mit dem 
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sich die Politikwissenschaft erst intensiver beschäftigt, seit das Regieren so nachhaltig 
begonnen hat, sein Gesicht grundlegend zu verändern.
In dem vorliegenden Beitrag werde ich die dabei im Vordergrund stehenden Fragen 
allenfalls präzisieren und keinesfalls beantworten können. Ich will dabei zunächst den 
Wandel politischer Steuerungsformen in einen größeren Zusammenhang stellen, dem 
wir auch beim Phänomen der grenzüberschreitenden sektoralen privaten Selbstregu-
lierung begegnen (Abschnitt 2). Danach werde ich einige Maßstäbe für die Beurteilung 
„gelungener“ privater Selbstregulierung und mögliche Voraussetzungen ihres Gelin-
gens diskutieren (Abschnitte 3 und 4). 

2. Die Privatisierung politischer Steuerung vor dem Hintergrund der De-
batten um Staatlichkeit und politische Steuerung im Wandel 

Einer idealtypischen Vorstellung folgend ist das Regieren allein eine Angelegenheit der 
Regierung eines jeweiligen Staates. Allein diese kann, autorisiert durch das Wahlvolk 
und eingeschränkt durch die Vorgabe, dass sich ihr Handeln in den rechtsstaatlich 
vorgegebenen institutionellen und prozeduralen Bahnen zu bewegen hat, auf dem 
Verordnungsweg von oben nach unten kollektiv verbindliche Entscheidungen treffen 
und durchsetzen. Diese Vorstellung trifft jedoch auf die Realität des Regierens in der 
Gegenwart nur noch bedingt zu. Angetrieben durch die materiellen Triebkräfte der 
Globalisierung und die ideellen Triebkräfte der Deregulierung vollzieht sich gegenwär-
tig ein Prozess der doppelten Denationalisierung (Zürn 1998): Die nationalstaatlichen
Regierungen verlagern immer mehr politische Entscheidungen in inter-
gouvernementale Arenen, die von den Vertretern der nationalen Exekutiven mehr 
oder weniger exklusiv bevölkert werden, und gleichzeitig fordern zunehmend auch 
private Akteure aus der Zivilgesellschaft und der Wirtschaftswelt ihre Beteiligung an 
den Mehrebenenprozessen politischer Steuerung ein.  
Innerhalb der entwickelten Industriestaaten ist es vor dem Hintergrund des Staatsver-
sagens zu einer Enthierarchisierung der Beziehungsmuster zwischen Staat und Gesell-
schaft (Scharpf 1991) gekommen. In diesem neuen Beziehungsgefüge strebt der Staat 
nicht mehr unbedingt danach, alles durch hoheitliche Steuerung selbst zu regulieren, 
sondern konzentriert sich darauf, die Regeln für die Selbstregulierung zu setzen und 
diese Selbstregulierung zu überwachen. Dieser Wandel hat in Konzepten wie dem 
„aktivierenden“, dem „verhandelnden“, dem „kooperativen“ Staat oder dem „Super-
visions“- oder „Gewährleistungs“-Staat seinen Niederschlag gefunden:  

„Vieles spricht für das Aufbrechen einer neuen Phase im Verhältnis von staatli-
cher Regulierung, ökonomischem Wettbewerb und gesellschaftlicher Teilhabe“ 
(Bogumil 2002: 17).2

________________________ 
2  Siehe vertiefend zu diesen Konzepten auch Ritter (1979), Scharpf (1993) und Willke (1997). Wäh-

rend die OECD-Staaten diesen Enthierarchisierungsprozess im Wesentlichen freiwillig vollzogen 
haben, haben wir es in der unterentwickelten Welt häufig mit einer ganz anderen Art der Verwi-
schung der Grenzen zwischen Staat und Gesellschaft, zwischen öffentlicher und privater Sphäre 
zu tun. In vielen Regionen außerhalb der OECD hat der Staatszerfall dazu geführt, dass War-
lords, organisierte Kriminalität und Terrorbanden an die Stelle staatlicher Autorität getreten sind. 
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Dabei eröffnet die Zusammenarbeit mit privaten Akteuren für den Staat durchaus die 
Möglichkeit, sich zusätzliche Steuerungsressourcen zu beschaffen. Darüber hinaus 
kann durch die frühzeitige Einbindung der Regelungsadressaten und sonstiger Stake-
holder auch die Akzeptanz bestimmter politischer Entscheidungen erhöht werden. 
Das Regieren innerhalb von Staaten umgeht auf diese Weise allerdings die traditionellen 
staatlichen Institutionen immer häufiger und setzt stattdessen auf korporatistische 
Strukturen, sektorale Verhandlungssysteme und Policy-Netzwerke.  
Auch im internationalen Raum sind die Symptome des Staats-, hier präziser des Staa-
tenversagens unverkennbar. Unternehmen finden dort für ihre grenzüberschreitenden 
Tätigkeiten entweder ein äußerst lückenhaftes regulatorisches Umfeld vor oder sind 
mit widersprüchlichen Regelungen in den einzelnen Ländern konfrontiert. Wo vom 
Staat bzw. von der Staatenwelt keine ausreichend sicheren Kalkulationsgrundlagen 
bereit gestellt werden, weil die staatlichen Regierungen nicht in der Lage (oder nicht 
Willens) sind, grenzüberschreitende Wirtschaftstätigkeiten effektiv zu regulieren, wer-
den Problemlösungen privatisiert, beginnen private Akteure – zivilgesellschaftliche wie 
auch privatwirtschaftliche – grenzüberschreitende Steuerungsaufgaben selbst in die 
Hand zu nehmen (Cutler et al. 1999). Es kommt mehr und mehr zu einer „Privatisie-
rung der Weltpolitik“ (Brühl et al. 2001), zu einer „Privatisierung des Regierens“ (Bro-
zus/Take/Wolf 2003). 
Aus einer demokratietheoretischen Perspektive werfen diese Tendenzen natürlich die Fra-
ge auf, ob sich nicht der Bock zum Gärtner macht, wenn profitorientierte Wirt-
schaftsunternehmen als Regelsetzer an die Stelle von allein dem Gemeinwohl ver-
pflichteten, demokratisch legitimierten staatlichen Regierungen treten. Das Demokra-
tieproblem ist jedoch noch viel komplexer, und eine genauere Betrachtung offenbart, 
dass es schon vorher da war. Denn auch die staatlichen Regierungen haben sich mit 
der Auslagerung politischer Entscheidungsprozesse in den Raum jenseits des Staates 
bereits der gesellschaftlichen Kontrolle entzogen (Wolf 2000). Parlamente sind zu rei-
nen Akklamationsveranstaltungen degeneriert, in denen Beschlüsse, die auf der inter-
gouvernementalen Ebene zwischen den Regierungen gefasst worden sind, im Nachhi-
nein nur noch abgenickt werden.  
Auf einer rein konzeptionellen Ebene könnte die Mitwirkung privater Akteure an der 
Regelsetzung und Regeldurchsetzung sogar eine Chance eröffnen, um die Partizi-
pationsmöglichkeiten der Stakeholder wieder zu verbessern und die der gesellschaftli-
chen Kontrolle enteilten staatlichen Akteure wieder einzufangen. Außerdem könnte 
sie durch das Zusammenlegen von öffentlichen und privaten Problemlösungsres-
sourcen zumindest prinzipiell auch die Effektivität politischer Steuerung insgesamt 
erhöhen. Allerdings ist es kaum anzunehmen, dass alle Formen von „private-public 
partnerships“ per se diese Anforderungen an legitime und effektive politische Steue-
rung in gleicher Weise erfüllen werden. Auch ist zu vermuten, dass es politische Steue-
rungsanforderungen gibt, die von nichtstaatlichen Akteuren überhaupt nicht erfolg-
reich wahrgenommen werden können, bei denen also der Rückgriff auf Staatlichkeit 
unverzichtbar bleibt. 
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2.1 Global Governance 
Dennoch kann sich die Beteiligung privater Akteure an der Wahrnehmung staatlicher 
oder zwischenstaatlicher politischer Steuerungsaufgaben inzwischen auf einen breiten 
Grundkonsens der internationalen Gemeinschaft stützen, der sich in dem nahezu uni-
versellen Bekenntnis zum Leitbild der nachhaltigen Entwicklung ausdrückt. Mit die-
sem Leitbild werden für Global Governance als einem Konzept des „komplexen 
Weltregierens“ (Zürn 1998) politische Steuerungsformen propagiert, für die

„dialogische und kooperative Prozesse zentral (sind), die [...] Akteure aus den 
Bereichen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft zusammenführen und vernetzen. 
Global Governance setzt gerade auf das konstruktive Zusammenwirken von 
staatlichen und nichtstaatlichen Akteuren in dynamischen Prozessen interaktiver 
Entscheidungsfindung von der lokalen bis zur globalen Ebene“ (Deutscher 
Bundestag 2002: 450).  

Der von Generalsekretär Kofi Annan ins Leben gerufene Globalpakt („Global Com-
pact“)3 stellt eine erste, groß angelegte und weltweite Aufforderung an private Akteure 
dar, sich in diesem Sinne an der Regelsetzung und Regeldurchsetzung zusammen mit 
anderen Stakeholdern zu beteiligen, damit eine möglichst hohe Kongruenz hergestellt 
werden kann zwischen denen, die an der Regelsetzung beteiligt und denen, die davon 
betroffen sind. Auf diese Weise sollen zugleich praxisnähere Regelungen getroffen 
und einheitliche sektorale Standards dort etabliert werden, wo bisher überhaupt keine 
oder uneinheitliche einzelstaatliche Regelungen bestanden haben.  
Die enorm gewachsenen Erwartungen an eine stärkere Unternehmensverantwortung 
bei der Wahrnehmung öffentlicher Regulierungsaufgaben richten sich traditionell vor 
allem auf die Normsetzung und Normdurchsetzung im Umwelt-, Arbeits- und Men-
schenrechtsbereich. Aber die Skandale, die das Vertrauen der Öffentlichkeit in die In-
tegrität von Wirtschaftsunternehmen schwer beschädigt haben, zeigen, dass auch Ka-
pitalverkehr ein Bereich ist, in dem die staatliche wie zwischenstaatliche Steuerungs-
fähigkeit trotz einer nicht unbedeutenden Regelungsdichte an ihre Grenzen gestoßen 
ist. Die staatlichen Akteure sind offenbar immer weniger in der Lage, allein für eine 
effektive Ordnung und Überwachung der internationalen Finanzmärkte zu sorgen. 
Regelungslücken und Durchsetzungslücken haben unethischen Geschäftspraktiken, 
wie vorsätzlichen Täuschungen von Anlegern, Manipulationen und Bilanzfälschungen, 
Vorschub geleistet. Unterstellt man einmal, dass das hier zu konstatierende Staatsver-
sagen nicht allein das Ergebnis bewusster politischer Deregulierungsentscheidungen 
ist, aufgrund derer eine bindende öffentliche Regulierung aus ordnungspolitischen 
oder Praktikabilitätsgründen ausscheidet, sondern dass es sich auch um ein mangelhaf-
tes Regulierungsvermögen des Staates handeln könnte, dann landet man schnell bei der 
Frage, inwieweit private Selbstregulierung zur Schließung von Regelungslücken beitra-
gen könnte. Gegenüber allzu hohen Erwartungen an eine entsprechende „Corporate 
Responsibility“ ist allerdings in Rechnung zu stellen, dass transnational operierende 
Wirtschaftsunternehmen als naturgemäß primär gewinnorientierte Akteure einem aus 
Gemeinwohlüberlegungen heraus begründeten Regelungsbedarf vermutlich nur lü-

________________________ 
3  Siehe dazu ausführlicher von Schorlemer (2003). 
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ckenhaft und in einer Weise entsprechen werden, die – im Lichte der weiter unten 
vorgeschlagenen Effektivitäts- und Legitimitätskategorien – defizitär bleiben muss.  
Dass von ihnen überhaupt – und nicht nur im Ergebnis, sondern durchaus auch in-
tendiert – Regulierungsbeiträge in Wahrnehmung öffentlicher Interessen zu erwarten 
sein sollten, ist nicht mehr umstritten, seit sich sowohl in der Politikwissenschaft als 
auch in der Betriebswirtschaft eine Abkehr von einem allzu engen Rationalitätsver-
ständnis ökonomischer Akteure vollzogen hat. Die neueren handlungstheoretischen 
Debatten in beiden Disziplinen weisen zahlreiche Berührungspunkte auf. Für die Ana-
lyse der Handlungsmotive von Unternehmen in normativ imprägnierten Umfeldern 
stellen dabei sowohl die sozialkonstruktivistisch inspirierte Forschung über inter-
nationale Sozialisation4 als auch Beiträge zur Rolle von nichtstaatlichen Akteuren als 
Normadvokaten wichtige Anknüpfungspunkte dar5 – auch wenn beide Forschungs-
zweige bislang vor allem für die innerhalb der Staatenwelt erfolgende Normver-
breitung und -umsetzung verwendet worden sind. Diesem politikwissenschaftlichen 
Forschungszweig kommt der relativ neue Bereich der wirtschaftswissenschaftlichen 
Forschung entgegen, der sich mit Fragen der Unternehmensethik und „Corporate So-
cial Responsibility“ beschäftigt.6 Gefragt wird jeweils, unter welchen Bedingungen Un-
ternehmen beginnen, „ethische“ Belange in die Unternehmensführung zu integrieren, 
wobei zunehmend auch in der betriebswirtschaftlichen Diskussion die politische und 
gesellschaftliche Rolle von Unternehmen in einer globalisierten Wirtschaft thematisiert 
wird.7 In der politikwissenschaftlichen Diskussion ist diese Debatte mit wenigen Aus-
nahmen8 noch nicht rezipiert und vor allem nicht an die theoretisch-konzeptionelle 
Diskussion des Fachs zu Fragen der „Global Governance“ angeschlossen worden. Es 
erscheint sehr vielversprechend, die in der politikwissenschaftlichen Diskussion pro-
minenten Theoriestränge des Rationalismus und des Sozialkonstruktivismus9 nicht 
unhinterfragt auf das Handeln unternehmerischer Akteure zu übertragen, sondern mit 
den in der wirtschaftswissenschaftlichen Theorie der Unternehmung verwendeten 
Konzepten einer „engen“ bzw. „komplexen“ Marktrationalität und einer „republikani-
schen“ Unternehmensethik zu verschränken. Gemeinsam ist beiden Diskussionen die 
im Hinblick auf die für die Effektivität privater Selbstregulierungsansätze bedeutsame 
Frage nach den Rahmenbedingungen, unter denen sich unterschiedliche Handlungs-

________________________ 
4  Siehe dazu vor allem die Beiträge von Checkel (2001) und Schimmelfennig (2003). 
5  Darunter sind vor allem die Beiträge von Finnemore/Sikkink (1998), Keck/Sikkink (1998) und 

Risse/Ropp/Sikkink (1999) hervorzuheben. 
6  Überblicke dazu finden sich etwa bei Donaldson (1989), Steinmann/Löhr (1994), Ulrich (2001) 

und Scherer (2003). 
7  Siehe dazu etwa Ulrich/Löhr/Wieland (1999), Scherer et al. (2002), Steinmann (2002) und (2004). 
8  Dazu zählen Reinicke (1998), Fuchs (2000), Reinicke/Deng (2000), Greven/Scherrer (2002), 

Haufler (2003), Kerkow/Martens/Schmitt (2003) und Schout (2003). 
9  Siehe dazu ausführlich die in den neunziger Jahren in der Zeitschrift für Internationale Beziehun-

gen geführte Debatte. Eine gut zugängliche zusammenfassende Würdigung findet sich bei Risse 
(2003).
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logiken herausbilden bzw. verändern können. Formen der Wahrnehmung öffentlicher 
Steuerungsleistungen durch private Akteure.10

2.2 Formen der Wahrnehmung öffentlicher Steuerungsleistung durch private 
Akteure

Vor dem Hintergrund der grundsätzlichen Offenheit und der hohen Erwartungs-
haltung gegenüber privatwirtschaftliche Problemlösungsressourcen mobilisierenden 
Formen politischer Steuerung ist es inzwischen zu zahlreichen privaten oder zumin-
dest privat dominierten Regulierungsinitiativen in verschiedenen Politikbereichen ge-
kommen. Komplettiert man diese noch mit den daneben bestehenden staatlichen und 
zwischenstaatlichen Initiativen, dann ergibt sich eine, um es positiv zu formulieren, 
von bunter Vielfalt geprägte Regulierungslandschaft, innerhalb derer die Wahrneh-
mung öffentlicher Aufgaben bei der Regelsetzung und Regeldurchsetzung durch pri-
vatwirtschaftliche Akteure allerdings zunehmend Bedeutung zu erlangen scheint. Dies 
gilt insbesondere für die Bereiche Umweltschutz, Arbeits- und Sozialstandards, Men-
schenrechte, aber auch für die Gewährleistung öffentlicher Sicherheit, die Konflikt-
prävention und die Kriminalitätsbekämpfung.11 Zieht man das Zustandekommen und 
die Akteurszusammensetzung als Unterscheidungskriterium heran, dann lassen sich 
die folgenden drei Typen grenzüberschreitender privater Selbstregulierung voneinan-
der unterscheiden:12 (a) (zwischen)-staatlich initiierte Selbststeuerungssysteme, wie sie 
etwa der Global Compact oder die OECD-Guidelines darstellen; (b) Multi-Stake-
holder-Ansätze, in denen staatliche, privatwirtschaftliche und zivilgesellschaftliche Ak-
teure zusammenwirken können; und (c) rein privatwirtschaftliche Selbstregulierungs-
ansätze in unternehmenseigenen Verhaltenskodizes oder unternehmensübergrei-
fenden Branchenvereinbarungen. Ihnen allen gemeinsam ist, dass sie keine rechtsver-
bindliche öffentliche Regulierung der Wirtschaft anstreben, sondern sich an Rege-
lungsformen orientieren, in denen der Staat bzw. zwischenstaatliche Kooperation al-
lenfalls die Aufgabe der Kontextgestaltung übernimmt. Sie unterscheiden sich indes 
deutlich voneinander, wenn man die Mechanismen betrachtet, auf die sich die Beteili-
gung der Unternehmen und die Erwartung der Regelbefolgung dabei jeweils stützen. 
Während es im ersten Fall die im Versagensfall drohende (völker-)rechtsverbindliche 
öffentliche Regulierung ist, steht im zweiten Fall das Abwenden des öffentlichen An-
prangerns im Vordergrund, während es im dritten Fall zumeist sowohl indirekte Re-
putationskosten als auch und vor allem unmittelbare ökonomische Kosten sind, die 
abgewendet werden sollen.  
________________________ 
10  Für die Fruchtbarkeit einer solchen fachübergreifenden Verbindung benachbarter Diskurse 

könnte allein schon die Vermutung sprechen, dass die vom Sozialkonstruktivismus unterstellte 
prinzipielle Klärungsbedürftigkeit von Identitäten und Interessen auf Marktakteure in gleicher 
Schärfe zutrifft wie auf Akteure des öffentlichen Sektors (Steinmann 2004).  

11  Die Literatur im Bereich „Corporate Social Responsibility“ ist kaum noch überschaubar. Hervor-
zuheben sind Braithwaite/Drahos (2000), Köpke/Röhr (2003). Mit der Rolle von Unternehmen 
in Konfliktzonen beschäftigt sich die politikwissenschaftliche Forschung erst seit kurzem. Hier 
sind Banfield/Haufler/Lilly (2003) und Nelson (2000) richtungsweisend gewesen. 

12  Für weitere Möglichkeiten der Unterscheidung von öffentlich-privaten Interaktionsmustern siehe 
etwa Knill/Lehmkuhl (2002). 
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Es muss nicht weiter verwundern, dass die Unternehmen solche Formen des „soft 
law“ gegenüber harten, rechtsverbindlichen Eingriffen in die unternehmerische Hand-
lungsfreiheit bevorzugen. Die Selbstregulierung eröffnet ihnen die Aussicht, ihre Au-
tonomie in doppelter Hinsicht zu wahren: 

bei der Entscheidung darüber, welchen Normen sie sich selbst verpflichten 
wollen; hier besteht die Möglichkeit, sich statt des Gesamtpakets, das in einer 
internationalen Konvention oder einem rechtsverbindlichen staatlichen Gesetz 
enthalten ist, à la carte zu bedienen, 
bei der Entscheidung darüber, wer (außer dem einzelnen Unternehmen selbst) 
noch daran beteiligt sein soll; hier besteht zum Beispiel die Möglichkeit zur un-
ternehmensinternen Selbstkontrolle, statt sich einem unabhängigen externen 
Verfahren zur Sicherung der Regeleinhaltung zu unterwerfen. 

Allein im Bereich der Korruptionsbekämpfung ist die Zahl der einschlägigen Rege-
lungsinitiativen in der Zwischenzeit kaum noch überschaubar. Sie reichen von der 
OECD-Konvention gegen die Bestechung ausländischer Amtsträger (1997) über die 
Uno-Konvention gegen Korruption (2003), die „Business Principles for Countering 
Bribery“, die im Jahr 2002 von Transparency International, anderen NGOs, privat-
wirtschaftlichen Interessengruppen und Gewerkschaften entwickelt wurden, bis hin zu 
den „Wolfsberg Principles“, mit denen die internationalen Großbanken zur Etablie-
rung eines Anti-Geldwäsche-Kodexes motiviert werden. Im Jahr 2004 wurde der 
Kampf gegen die Korruption auch als zehntes Prinzip in den Katalog des Global 
Compact aufgenommen.

3. Kriterien für die Beurteilung privater Selbstregulierung als einer Form 
politischer Steuerung 

Anhand welcher Kriterien soll die Qualität privater Selbstregulierungsansätze beurteilt 
werden? In der Politikwissenschaft wird politische Steuerung an bestimmten Legitimi-
tätsanforderungen und an bestimmten Effektivitätsanforderungen gemessen.13 Für die 
Frage nach der Effektivität privater Selbstregulierung können entlang der Wirkungs-
dimensionen Output, Outcome und Impact die folgenden Kriterien benannt werden: 

Verlässlichkeit und Regelungsdichte: Welche Regelungsprobleme werden über-
haupt aufgegriffen? Welche Unternehmen greifen einen politischen Steue-
rungsbedarf selbst auf bzw. treten einer entsprechenden privaten Selbstregu-
lierungsinitiative bei? Wie hoch ist also ihr Verbreitungsgrad? (Output) 
Nachhaltigkeit Regeleinhaltung: Halten die eingegangenen Selbstverpflich-
tungen auch sich verändernden Rahmenbedingungen stand? Wie robust, wie 
dauerhaft ist die Einhaltung der geforderten Verhaltensänderungen? (Outcome)  
Problemlösung: Wie erfolgreich ist die Selbstregulierung im Hinblick auf das 
Regelungsziel? (Impact) 

________________________ 
13  Siehe dazu stellvertretend Scharpf (1999), Wolf (2002) sowie zum Spannungsverhältnis zwischen 

diesen Anforderungen Dahl (1994). 
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Wenn private Selbstregulierung eine Option im Rahmen von Global Governance dar-
stellen soll, dann muss sie nicht nur bestimmten Effektivitäts-, sondern auch Legitimi-
tätsanforderungen genügen. Dieser Anspruch an private Selbstregulierungsformen 
ergibt sich aus der Überlegung, dass durch diese Initiativen wie auch durch die Aktivi-
täten einer insgesamt transnationalisierten Wirtschaft eine – zwar nicht formell, doch 
aber faktisch – „autoritative“ Allokation von Werten erfolgt, die unmittelbare Rück-
wirkungen auf individuelle Wohlfahrt und Entfaltungsmöglichkeiten hat.14 Zudem 
kann diese Zuteilung von Werten aufgrund der begrenzten Reichweite nationaler Poli-
tik und die defizitären Gestaltungsmöglichkeiten internationaler Organisationen auch 
nicht potenziell durch öffentliche Regulierung eingefangen werden. Folgende Anfor-
derungen sind an die Legitimität privater Selbstregulierung zu stellen: 

Herrschaftskontrolle: Ist Verantwortlichkeit identifizierbar und geregelt? Sind 
Mechanismen institutionalisiert, um Verantwortliche zur Rechenschaft zu zie-
hen? (prozedurale Anforderung)  
Selbstbestimmung: Wie steht es um die Kongruenz im Verhältnis zwischen Re-
gelsetzenden und Regelungsbetroffenen? Sind alle Stakeholder einbezogen? 
(partizipatorische Anforderung) 
Liegt eine Bezugnahme auf allgemein anerkannte Normen vor? (substanzielle 
Anforderung) 

Die Skepsis gegenüber der Wahrnehmung öffentlicher Aufgaben durch private Akteu-
re richtet sich vor allem auf die Nachhaltigkeit und die Verlässlichkeit privater Norm-
setzung und Normdurchsetzung. Nur dann, wenn das Bekenntnis zu bestimmten Re-
geln und normativen Standards mehr als eine vergängliche Marketingstrategie darstellt, 
sondern auch unter sich verändernden Marktbedingungen Bestand hat, können unter-
nehmerische Selbstverpflichtungen die in sie gesetzten Verlässlichkeitserwartungen als 
mögliches Substitut oder Komplement einer lückenhaften staatlichen bzw. intergou-
vernementalen Regulierung rechtfertigen. 
Die Beantwortung der Frage nach der Nachhaltigkeit privater Selbstregulierung hängt 
auf der Ebene der Unternehmen wesentlich davon ab, von welchen Motiven sie getra-
gen werden. Die Grenzen werden also durch das Vorhandensein bestimmter Motivla-
gen bestimmt. Sie werden dann recht bald erreicht sein, wenn wir eine enge Marktrati-
onalität unterstellen, die allein auf die kurzfristige Gewinnmaximierung ausgerichtet 
ist. Sie werden sich bereits erweitern, aber immer noch punktuell und unzuverlässig 
sein, wenn eine komplexe Marktrationalität vorliegt, also eine Orientierung an langfris-
tigeren Zielen, zu denen auch Vertrauen und damit die Vermeidung von Reputations-
risiken zählen. Die Grenzen werden schließlich sehr weit sein, wenn wir es mit einem 
rein ethisch motivierten Unternehmensverhalten zu tun hätten, das auch den Verzicht 
auf Gewinne in Kauf nimmt, um ein bestimmtes Identitätsverständnis nicht zu be-
schädigen.  
Es ist also nicht a priori ausgemacht, dass es einen grundsätzlichen Gegensatz zwi-
schen unternehmerischem Handeln und der Möglichkeit gemeinwohlverträglicher Re-
gulierung geben muss. Vielmehr sollte zunächst offen gehalten werden, welche Aus-

________________________ 
14  Zu dem umstrittenen Konzept von „Private Authority“ siehe grundlegend Cutler et al. (1999). 
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prägung „marktrationales“ unternehmerisches Handeln in einem jeweiligen, zumeist 
komplexen und eben auch normendurchtränkten Handlungsumfeld annehmen kann. 
Schließlich konstituiert sich unternehmerische Rationalität nicht in einem luftleeren 
Raum, sondern unter dem Einfluss zahlreicher Rahmenbedingungen. Unternehmen 
bewegen sich nicht nur im Markt, sondern auch in einem gesellschaftlichen und politischen
Umfeld. Den vielfältigen Anforderungen aus allen drei genannten Bereichen kann 
nicht kurzsichtig „profitorientiert“ begegnet werden. Vielmehr müssen sowohl die 
Werthaltungen von Investoren oder Kunden und damit die öffentliche Reputation des 
Unternehmens als auch eine möglicherweise drohende staatliche Reglementierung be-
rücksichtigt werden. Hinzu kommt ein Mechanismus, der sich als eine Art „Gemein-
wohlorientierung wider Willen“ charakterisieren lässt: Selbst die leichtfertigste und am 
wenigsten ernst gemeinte opportunistisch-rhetorische Bezugnahme auf einen norma-
tiven Standard, also die Instrumentalisierung von Normen für Marketingzwecke, birgt 
die Falle der Selbstverstrickung in sich und kann auch bei fehlenden Sanktions-
möglichkeiten zu einer permanenten Selbstbindung führen. Die Forschung hat im 
Hinblick auf staatliche Regierungen überzeugend darlegen können, welche Folgewir-
kungen durch die Logik der argumentativen Selbstverstrickung – also durch den Zwang 
zu einem dauerhaft mit zuvor bereits einmal eingegangenen normativen Selbstverpflich-
tungen konsistenten Handeln – hervorgebracht werden.15 Dies dürfte in gleicher Wei-
se für Unternehmen gelten, deren Handeln der öffentlichen Beobachtung unterliegt. 
Die genannten Zwänge und Anreize eröffnen zwar Spielräume für gemeinwohlver-
trägliche Orientierungen, garantieren können sie diese allerdings nicht.  
Aus welchen Beobachtungen könnten sich überhaupt Rückschlüsse auf die Ernst-
haftigkeit von Selbstverpflichtungen ziehen lassen? Dafür dürften die folgenden Prüf-
fragen aussagekräftig sein:  

Ist die Selbstverpflichtung in der Organisationsstruktur des Unternehmens ver-
ankert und ist dies im gesamten Unternehmen bekannt? 
Unterwirft sich das Unternehmen externen Kontrollen (Transparenz)? 
Handelt das Unternehmen unter unterschiedlichen sektoralen, regionalen Rah-
menbedingungen und in unterschiedlichen Handlungsumwelten konsistent re-
gelkonform?
Wirkt ein Unternehmen auf andere im Sinne der Regelsetzung bzw. Regel-
durchsetzung ein, z.B. durch Drängen auf allgemeine Branchenvereinbarungen? 

Aber auch das Erfüllen dieser Kriterien lässt noch keine verlässlichen Rückschlüsse 
auf einen der drei genannten Handlungsmodi – eng marktrational, komplex markt-
rational, ethisch motiviert – zu. Vor allem das Vorliegen des letzten Handlungstyps 
lässt sich nur schwer empirisch messen und möglicherweise in einem Ausschluss-
verfahren ermitteln: Eine ethisch motivierte Normorientierung unternehmerischen 
Handelns wäre am ehesten dann zu unterstellen, wenn sie weder von ökonomischen 
Anreizen, noch von einer drohenden staatlichen Regulierung, noch von einer drohen-
den öffentlichen Skandalisierung abhängig ist.  

________________________ 
15  Siehe dazu ausführlicher Schimmelfennig (2001) und (2003) sowie Risse/Jetschke/Schmitz 

(2002).
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Eine weitere Anforderung richtet sich darauf, wie verlässlich und flächendeckend poli-
tische Steuerung ist. Normsetzung und Normbefolgung darf nicht ins Belieben gestellt 
werden und à la carte erfolgen. Auch bei einer Betrachtung der sektoralen Verbreitung 
privater Selbstregulierung wird schnell deutlich, dass es vor allem dort zu privater Re-
gelsetzung und -durchsetzung kommt, wo Unternehmen auf besondere Weise anfällig 
für Skandalisierungskampagnen sind und deswegen an einem wirkungsvollen Reputa-
tions-Risikomanagement interessiert sind.  
Private Selbstregulierung scheint sich grundsätzlich also weniger als ein Substitut, als 
vielmehr in einer Ergänzungsfunktion zu staatlicher und zwischenstaatlicher Regel-
setzung und Regeldurchsetzung zu eignen. Hinzu kommt eine mögliche Initiativ- oder
provisorische Vorreiterfunktion, wenn private Selbstverpflichtungen quasi als Platzhalter 
für eine auch von den Regelungsadressaten eigentlich gewünschte, allerdings (noch) 
nicht erfolgte rechtsverbindliche Regelung fungieren. Dabei können im Vorgriff auf 
staatliche oder zwischenstaatliche Normsetzung bereits Standards entwickelt werden, 
die später auch für die staatliche Regulierung richtungweisend werden. 
Was die internationalen Kapitalmärkte betrifft, so kann es hier – und alles andere wäre 
eine Überforderung privater Selbstregulierung – nur oder doch primär um die private 
Schließung von Regelungslücken dort gehen, wo staatliche Regeln fehlen, nicht greifen 
oder uneinheitlich sind. Es geht also um eine unterstützende Übernahme von Steue-
rungsfunktionen, ergänzend zu den staatlichen Regeln, nicht um deren vollständige 
Übernahme. In einer solchen komplementären Perspektive erscheinen auch die struktu-
rell in die private Selbstregulierung eingelassenen Defizite bezüglich der Nach-
haltigkeit, Verlässlichkeit und Gemeinwohlorientierung als weniger gravierend als zu-
nächst befürchtet. Aber wie steht es um die Qualität der demokratischen Legitimität pri-
vater Selbstregulierung? 

4. Anforderungen an die demokratische Legitimität privater Selbstregulie-
rung

Was ist das Potenzial, wo liegen die Grenzen privater Beiträge zur Wahrnehmung öf-
fentlicher Normsetzungs- und Normdurchsetzungsaufgaben bezüglich ihrer demo-
kratischen Legitimität? Einwände gegenüber der Übernahme regelsetzender und –
durchsetzender Funktionen durch private Akteure gibt es genug:16

Die demokratische Legitimität privatwirtschaftlicher, aber auch zivilgesell-
schaftlicher Mitwirkungsansprüche wird mit dem Hinweis darauf in Frage ge-
stellt, dass sie selbst zumeist nicht demokratisch, sondern hierarchisch aufge-
baut seien. Diesem in seinem Kern sicher zutreffenden Einwand lässt sich al-
lerdings entgegenhalten, dass er sich auch gegenüber der deutlichen Mehrzahl 
der Staaten erheben lässt, bei denen es sich nicht um Demokratien handelt. 
Ein weiteres Legitimationsdefizit wird daran festgemacht, dass die nichtstaatli-
chen Stakeholder sich zumeist selbst mandatieren und ihre Vertreter nicht ge-
wählt sind. Daran macht sich neben dem grundsätzlichen Problem der „Selbst-

________________________ 
16 Siehe zum Folgenden vertiefend und mit weiteren Nachweisen auch Wolf (2002), (2005) und 

(i. E.). 
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autorisierung“ bzw. Selektion auch die praktische Schwierigkeit bemerkbar, an-
gemessene Repräsentationsmechanismen für die legitime Vertretung sektoraler
Anliegen zu finden. Ansonsten müsste die unmittelbare Vertretung von Adres-
saten- bzw. Betroffeneninteressen auf einer entsprechenden Autorisierung 
durch ein öffentliches Mandat legitimiert werden, das durch eine dazu autori-
sierte demokratische Institution erteilt werden müsste. 
Ein dritter Einwand richtet sich darauf, dass private Akteure im Unterschied zu 
der Regierung eines Staates nicht dem Gemeinwohl verpflichtet seien, sondern 
im besten Fall dem Aktienkurs, der Kapitalrendite, den Dividenden ihrer Akti-
onäre, ihren Kunden, Mitarbeitern oder Lieferanten. Diesem Vorwurf lässt sich 
entgegenhalten, dass sich die zumindest die meisten NGOs darauf berufen und 
allein daraus ihre fachliche und moralische Autorität und Akzeptanz beziehen, 
dass ihnen von der Öffentlichkeit eine glaubhafte Allgemeinwohlorientierung 
zugeschrieben wird. Im Übrigen kann zumindest in den internationalen Arenen 
kein Akteur eine Gemeinwohlorientierung für sich in Anspruch nehmen. Selbst 
die nationalstaatlichen Regierungen vertreten dort lediglich „nationale Interes-
sen“ und treten somit als Interessenvertreter in eigener Sache auf.  
Ein letzter Einwand ist allerdings schwer zu entkräften: Private Akteure sind, 
wenn sie politische Funktionen der Regelsetzung und Regeldurchsetzung wahr-
nehmen, anders als staatliche Entscheidungsträger nicht durch die institu-
tionellen „Checks and Balances“ eines demokratischen politischen Systems zur 
Verantwortung zu ziehen. Um dieses für die Verlässlichkeit und Nachhaltigkeit 
politischer Steuerung schwer wiegende Defizit zu überwinden, müssten funkti-
onale Äquivalente bereit stehen, die die politische Verantwortlichkeit („Accoun-
tability“) auch der privaten Akteure sicherstellen können. 

Die hier genannten Einwände dürfen keineswegs auf die leichte Schulter genommen 
werden. Ihr Gewicht relativiert sich allerdings, wenn man die sektorale Selbstregu-
lierung als einen eigenen Typus politischer Steuerung betrachtet, bei dem spezifische 
Legitimationsressourcen eine Rolle spielen und für den folglich auch besondere Maß-
stäbe geltend gemacht werden müssen. Diese Überlegung soll abschließend anhand 
der demokratietheoretischen Postulate der Selbstbestimmung und der Herr-
schaftskontrolle ausgeführt werden. 

4.1 Input-Legitimität: die Einlösung des Rechts auf Selbstbestimmung 
Eine zentrale demokratietheoretische Anforderung an die Legitimität politischer Ent-
scheidungsprozesse besteht darin, dass ihnen ein möglichst hohes Maß an Kongruenz 
zwischen den an der Entscheidung Beteiligten und den von der Entscheidung Betrof-
fenen zugrunde liegen sollte. Dieses Gebot der Selbstbestimmung wird beim Regieren 
innerhalb eines Staates in der Regel dadurch eingelöst, dass das territorial definierte 
Wahlvolk seine parlamentarischen Vertreter durch Wahlen dazu autorisiert, durch 
Mehrheitsentscheidungen kollektiv verbindliche Regeln zu setzen. Die grenzüber-
schreitende Selbstregulierung ist demgegenüber von einem horizontal-diskursiven Po-
litikstil geprägt und unterscheidet sich auch in anderer Hinsicht von diesem klassi-
schen hierarchischen Politikverständnis: Der Kreis der von einer Entscheidung Be-
troffenen lässt sich nicht territorial, sondern nur transnational und sektoral eingren-
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zen. Vor allem aber wird das herkömmliche Verfahren, Entscheidungen mit Hilfe der 
Mehrheitsregel zu fassen, im Politikmodus des Verhandelns und Argumentierens 
durch die Regel der Einvernehmlichkeit ersetzt. Daraus folgen jedoch auch spezifische 
Anforderungen an diejenigen, die sich daran beteiligen wollen. Einerseits kann eine 
„Ermäßigung“ bei den Beteiligungsanforderungen an private Akteure damit gerecht-
fertigt werden, dass sie ja „nur“ eine Mitwirkung an konsensorientierten Formen der 
Entscheidungsfindung anstreben, also niemanden überstimmen oder majorisieren 
können. Andererseits werden aber erhöhte Anforderungen an die Offenheit und Zu-
gänglichkeit der Verfahren sowie an die Verständigungsbereitschaft, Sach- und Ge-
meinwohlrationalität aller Beteiligten gestellt. Die Mitwirkungsanforderungen sind also 
in der Summe keine geringeren, sondern lediglich andere. Jedenfalls bedürfen die pri-
vaten Stakeholder nicht zwingend der Eintrittskarte, die für ein in Mehrheitsabstim-
mungen entscheidendes Parlament benötigt wird – nämlich der Legitimation durch 
Wahlen. An die Stelle der auf die Beteiligungsansprüche innerhalb der repräsentativen 
Mehrheitsdemokratie gemünzten Prüffrage „Seid ihr denn überhaupt gewählt?“ tritt 
das Kriterium einer möglichst vollständigen Beteiligung aller relevanten Betroffenen-
interessen und sektoralen Anspruchsgruppen. Diese müsste dann allerdings auch ge-
währleistet sein. 

4.2 Prozedurale Legitimität: Herrschaftskontrolle 
Die Herstellung einer am Gemeinwohl ausgerichteten Verantwortlichkeit stellt für die 
private Selbstregulierung in der Tat das wohl größte Problem dar. Als funktionale Ä-
quivalente zu den innerhalb der traditionellen staatlichen Institutionen vorhandenen 
„Checks and Balances” kommen zumindest die folgenden Möglichkeiten in Betracht: 
(a) die öffentliche Supervision, gegebenenfalls mit der Androhung einer rechts-
verbindlichen (zwischen)-staatlichen Regulierung für den Fall, dass die private Selbst-
regulierung ihre Gemeinwohlziele verfehlt; (b) ein funktionierender Markt, der im Zu-
sammenspiel mit einer funktionierenden Öffentlichkeit dafür sorgen kann, dass auch 
private Akteure ihre moralische oder fachliche Glaubwürdigkeit verlieren und damit 
die öffentliche Anerkennung ihrer Regulierungsansprüche verwirken können. Das 
setzt allerdings voraus, dass sowohl in der Öffentlichkeit als auch auf dem Markt 
selbst ein Unternehmen und die Qualität seiner Leistungen nicht nur am wirtschaftli-
chen Erfolg gemessen werden, sondern auch danach, wie dieser Erfolg erzielt wird 
(vgl. auch von Heydebreck 2003: 127).  
Für die Beantwortung der Frage, ob private Selbstregulierung sich selbst überlassen 
und als Substitut für die (zwischen)-staatliche politische Steuerung fungieren könnte, 
ist allerdings festzuhalten, dass weder ein funktionierender Markt noch eine funktio-
nierende Öffentlichkeit von den privaten Akteuren selbst gewährleistet werden kön-
nen. Allein die Akteure und Institutionen des öffentlichen Sektors können für gleich-
berechtigte formale Mitwirkungsmöglichkeiten aller anerkannten Stakeholder zum 
politischen Prozess sorgen, unabhängig von den diesen faktisch zur Verfügung ste-
henden Mitteln der Einflussnahme.  
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5. Schlussfolgerungen 
Aus alledem lässt sich folgern, dass die Übernahme von bzw. die Mitwirkung an poli-
tischen Steuerungsleistungen durch private Akteure nicht notwendigerweise schädlich 
für die Legitimität des Regierens sein muss. Private Akteure verfügen über ein großes 
Potenzial zur Verbesserung der fachlichen und moralischen Qualität politischer Ent-
scheidungen. Dessen Nutzung ist für die staatlichen Akteure gerade in Zeiten der zu-
nehmenden Unregierbarkeit eines immer komplexer werdenden, weil sich entgren-
zenden und sich denationalisierenden sozialen und wirtschaftlichen Geschehens kaum 
zu umgehen. Aber politische Steuerung durch private Akteure wird immer nur eine 
Ergänzung zu (zwischen)-staatlicher politischer Steuerung sein können. Sie kann nicht 
an deren Stelle treten oder sie vollständig ersetzen wollen, sondern muss vielmehr als 
eine in öffentliche Gewährleistungen eingebettete Form der politischen Steuerung ver-
standen werden. Dem öffentlichen Sektor müssen dabei nicht immer die Aufgaben im 
Bereich substanzieller Regulierung zufallen – hier können die versammelten Stakeholder 
über wesentlich höhere Problemlösungskompetenzen verfügen –, wohl aber die 
Wahrnehmung von “Meta–Governance“-Funktionen. Dabei geht es um die Herstel-
lung und Gewährleistung der Voraussetzungen, unter denen private Akteure gemein-
wohlverträglich Selbstregulierung betreiben können, um das Festlegen von Spielregeln 
und um die Überwachung ihrer Einhaltung.  
Im Einzelnen geht es bei den Anforderungen an den öffentlichen Sektor darum, 

dass der Markt und der öffentliche Raum für jeden zugänglich und als Korrek-
tive funktionsfähig sind, 
allgemein anerkannte Normen und gemeinwohlverträgliche Regelungsprin-
zipien vorzugeben, 
durch den Schatten der Hierarchie dafür zu sorgen, dass sich Selbstregulierung 
am öffentlichen Wohl orientiert, 
gleiche effektive Partizipationsmöglichkeiten aller Betroffenen sicherzustellen, 
d.h. insbesondere reale Unterschiede (Machtgefälle, diskursive Kompetenz) 
zwischen ihnen auszugleichen, 
Monitoring-Funktionen wahrzunehmen, und 
negative Externalitäten sektoraler privater Selbstregulierungen zu vermeiden.  

Die Suche nach, sowohl im Sinne von demokratischer Legitimität als auch von Effektivi-
tät, angemessenen Formen der konkreten Ausgestaltung eines Ineinandergreifens von pri-
vater Selbstregulierung und deren öffentlicher Flankierung hat allerdings erst begonnen. 
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